
Allgemeine Bedingungen für die Haftpflicht- und  
Krankenversicherung (AHKV) und Besondere Bedingungen (BB)
Zur besseren Lesbarkeit wird davon abgesehen, jeweils die weibliche und die männliche Form ausdrücklich zu verwenden.  
Wo die männliche Form verwandt wird, ist jeweils auch die weibliche Form gemeint.

Tierhalter-Haftpflichtversicherung
§ 1 Gegenstand der Versicherung
Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer (nachfolgend VN genannt) 
in seiner Eigenschaft als Halter und Hüter von Tieren ohne gewerblichen oder 
landwirtschaftlichen Zweck Versicherungsschutz für den Fall, dass er wegen eines 
nach Antragstellung und während der Wirksamkeit der Versicherung eingetrete-
nen Schadenereignisses, das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch 
genommen wird. Resultiert hieraus ein Rechtsstreit, so bevollmächtigt der VN den 
Versicherer zur Führung dieses Rechtsstreites.

§ 2 Versicherte Gefahren und Kosten
1.    Der Versicherungsschutz erstreckt sich im vereinbarten Umfang auf die gesetz-

liche Haftpflicht des VN als Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens 
als Halter und Hüter von in der Versicherungsurkunde genannten Tieren.

2.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich im vereinbarten Umfang ebenso auf die 
gesetzliche Haftpflicht aus den Gefahren des täglichen Lebens des durch den Tier-
halter beauftragten Hüters von in der Versicherungsurkunde genannten Tieren.

§ 3 Nicht versicherte Gefahren und Kosten
Der Versicherer ersetzt keine Kosten für:
1.  Haftpflichtansprüche, soweit sie über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht 

hinausgehen, insbesondere wenn sie durch Ausübung der Jagd begründet sind,
2.  Ansprüche auf andere an die Stelle der Erfüllung tretende Ersatzleistungen, z. 

B. Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte Bezüge, Verpflegung, 
ärztliche Behandlung im Falle der Dienstbehinderung, Fürsorgeansprüche sowie 
Ansprüche aus Tumultschadengesetzen,

3.  Haftpflichtansprüche aus Flurschäden,
4.  Haftpflichtansprüche aus Schäden durch gewollten und ungewollten Deckakt,
5.  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen, die der VN gemietet, 

gepachtet, geliehen oder durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder Gegen-
stand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind oder die durch eine gewerbli-
che oder berufliche Tätigkeit des VN an oder mit diesen Sachen entstanden sind,

6.  Versicherungsansprüche aller Personen, auf deren vorsätzliches Verhalten der 
Schaden zurückzuführen ist,

7.  Haftpflichtansprüche aus Schadenfällen von Verwandten und Lebenspartnern 
des VN, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben,

8.  Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen gegen den VN und Eigenschäden 
des Hüters des versicherten Tieres,

9. Strafen und Bußgelder,
10.  Schäden durch Kernenergie, Terror oder Kriegsereignisse jeder Art, Bürgerkriege 

oder innere Unruhen sowie Natur- und Man-Made-Katastrophen (z. B. Erdbe-
ben, Sturm, Hagel, Flut/Überschwemmung, Großbrände, Explosionen, Einsturz-, 
Schifffahrt- oder Bahnkatastrophen).

Haustier-Krankenversicherung
§ 4 Versicherte Tiere und Aufnahme in die Versicherung
1.  Versichert sind die Haustiere, die im Versicherungsvertrag bezeichnet sind.
2.  Es können gesunde Tiere ab dem tariflich oder vertraglich vereinbarten Lebens-

monat bis zur Vollendung des vereinbarten Lebensjahres aufgenommen werden.
3.  Als nicht gesund und damit nicht versicherungsfähig gelten Tiere mit chroni-

schen oder akuten Erkrankungen sowie mit Anzeichen oder Symptomen einer 
rassespezifischen Erkrankung, es sei denn, die Erkrankung erfordert in Zukunft 
keinerlei medizinische Behandlung.

§ 5 Versicherte Gefahren und Kosten
1.  Tritt bei einem versicherten Tier nach Antragstellung eine Veränderung des 

Gesundheitszustandes auf, die eine tierärztliche Behandlung erforderlich macht, 
so ersetzt der Versicherer dem VN die durch Originalrechnung eines staatlich 
zugelassenen Tierarztes nachgewiesenen und innerhalb der Vertragslaufzeit 
angefallenen Kosten im nach Tarif und Vertrag vereinbarten Umfang.

2.  Im Unfallschutz ersetzt der Versicherer die unmittelbaren und zeitnah zu behan-
delnden Folgen eines nach Antragstellung erfolgten Unfalls im nach Tarif und 
Vertrag vereinbarten Umfang. Als Unfall gilt im Sinne dieser Bedingungen, wenn 
das versicherte Tier durch ein plötzlich von außen auf das versicherte Tier wir-
kendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

3.  Der Verkehrsunfallschutz umfasst Leistungen nach Ziffer 2 als Folgen eines von 
einem motorisierten Verkehrsteilnehmer verursachten Unfalls im öffentlichen 
Straßenverkehr. Der Versicherer ist berechtigt, vor Entschädigungsleistung die 
polizeilichen Unterlagen zum Unfall anzufordern bzw. Akteneinsicht bei den 
zuständigen Behörden zu nehmen.

4.  Im OP-Kostenschutz ersetzt der Versicherer die Kosten einer Operation inkl. 
unmittelbarer stationärer und ambulanter Nachsorge im nach Tarif und Vertrag 
vereinbarten Umfang. Als Operation gilt im Sinne dieser Bedingungen ein 
medizinisch notwendiger chirurgischer Eingriff unter Anästhesie (Narkose oder 

regionale Schmerzausschaltung) zur Wiederherstellung des Gesundheitszustan-
des, bei dem die Haut, die Schleimhaut und/oder das darunterliegende Gewebe 
mehr als punktförmig durchtrennt werden sowie die chirurgische Versorgung 
von Wunden.

5.   Im Vorsorgeschutz ersetzt der Versicherer die Kosten folgender Vorsorgemaß-
nahmen im nach Tarif und Vertrag vereinbarten Umfang: Impfungen, 
Wurmkuren, Floh-/Zeckenprophylaxe.

§ 6 Nicht versicherte Gefahren und Kosten
Der Versicherer ersetzt keine Kosten für:
1.  Freiwillige Untersuchungen und Behandlungen, die nicht im direkten Zusammen-

hang mit einer Krankheit, einem Unfall oder einer Fehlentwicklung stehen oder 
medizinisch nicht notwendig sind,

2.  Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten,
3.  Psychotherapeutische Behandlungen, 
4.  Diät- und Ergänzungsfuttermittel,
5.  Pflegezubehör und Bedarfsgegenstände,
6.  Kastration und Sterilisation,
7.  Prothesen des Bewegungsapparates,
8.  Erstellen von Bescheinigungen und Gutachten, Fahrtkosten, Aufnahmeuntersu-

chungen und Kennzeichnung des Tieres,
9.  Im OP-Kostenschutz werden zudem keine Kosten ersetzt für Impfungen, 

Wurmkuren, Floh-/Zeckenprophylaxe sowie Zahnsteinentfernungen und 
Behandlungen zur Geburtshilfe, insbesondere Kaiserschnitt,

10.  Dieses gilt auch für alle mit Ziffer 1-6 in Zusammenhang stehenden Maßnah-
men, insbesondere Konsultationen, Behandlungen oder Operationen.

Ausgeschlossen sind darüber hinaus Schäden infolge von Epidemien oder Pandemien 
oder durch Kernenergie, Terror oder Kriegsereignisse jeder Art, Bürgerkriege oder 
innere Unruhen sowie Natur- und Man-Made- Katastrophen (z. B. Erdbeben, Sturm, 
Hagel, Flut/Überschwemmung, Großbrände, Explosionen, Einsturz-, Schiff- oder 
Bahnkatastrophen).

§ 7 Tierarztwahl
  In der „Haftpflicht- und Krankenversicherung“  

Der VN ist in der Wahl der Tierarztpraxis frei; es muss sich jedoch um einen 
staatlich zugelassenen Tierarzt handeln. Der Versicherer kann im Einzelfall  
Tierarztpraxen durch vorherige Ankündigung in Form einer schriftlichen Mit-
teilung an die in Betracht kommenden VN von der Behandlung der versicherten 
Tiere ausschließen.

Allgemeine Regelungen
§ 8 Beginn und Ende von Vertrag und Haftung
1.  Vertrag und Haftung beginnen mit dem im Versicherungsschein jeweils genann-

ten Datum, wenn der VN den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zur 
Fälligkeit zahlt.

2.  Vertrag und Haftung enden mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Versicherungsver-
träge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich von Jahr zu Jahr, wenn 
sie nicht spätestens 1 Monat vor Ablauf in Textform gekündigt werden. Ver-
sicherungsverträge mit einem täglichen Kündigungsrecht verlängern sich auf 
unbestimmte Zeit und können vom Versicherungsnehmer täglich zum nächsten 
Tag gekündigt werden, durch den Versicherer jedoch – abgesehen vom Fall des 
§158 VersVG – mit einer Frist von 1 Monat zum Ende eines Versicherungsjahres. 
Die Kündigung bedarf der Textform.

3.  Nach einem Schadenfall haben sowohl der VN als auch der Versicherer das 
Recht, den Vertrag innerhalb eines Monats zu kündigen. Die Frist beginnt mit 
dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung.

4.  Bei Kündigung wegen Zahlungsverzug ist für den VN die Zahlung einer Konventio-
nalstrafe (Geschäftsgebühr) von 25 % des Jahresbeitrages an den Versicherer gem. 
§ 40 VersVG ausbedungen, wobei der VN die Möglichkeit hat, einen geringeren 
Aufwand nachzuweisen.

§ 9 Versicherungsort
Der Versicherungsschutz gilt in Österreich. Während eines vorübergehenden Auf-
enthaltes bis zum vertraglichen vereinbarten Zeitraum besteht auch ohne besondere 
Vereinbarung weltweit Versicherungsschutz. Nicht versichert ist die geplante oder 
gezielte Behandlung im Ausland.

§ 10 Versicherungsbeitrag
1.  Der VN hat die erste Jahresprämie (Beitrag) am Ersten des auf die Antragstellung 

folgenden Monats zu zahlen; Folgeprämien am Ersten des Monats, in dem ein 
neues Versicherungsjahr beginnt. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung der  
ersten Prämie oder der ersten Rate der ersten Prämie ergeben sich aus § 38 
VersVG; im Übrigen gelten §§ 39 und 39a VersVG.

2.  Erfolgt die Prämienzahlung per SEPA-Lastschriftverfahren, wird die Abbu-
chung vom Konto spätestens 5 Tage vorher angekündigt. Bei wiederkehrenden 
Beitragseinzügen in gleicher Höhe erfolgt die Ankündigung einmalig vor dem 
erstmaligen Einzug.
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3.  Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten ausstehende Raten als gestundet.  
Sie werden sofort fällig, wenn der VN in Verzug gerät.

4.  Der Versicherer kann bei der Gestaltung der Verträge Selbstbeteiligungen und 
Schadenstaffelungen vorsehen. Besondere Vereinbarungen können für einzelne 
Tiere oder Gruppen von Tieren getroffen werden.

§ 11 Anpassung des Beitrages
1.  Der Beitrag wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulationsgrundlagen des 

Versicherers niedergelegten Prämienfaktoren (z. B. Schadenaufwand und -häufig-
keit, individueller Schadenaufwand, Verwaltungskostenaufwand, Bestandszu-
sammensetzung, Stornoquote) für gleichartige Risiken einer Bestandsgruppe 
unter Beachtung anerkannter Grundsätze der Versicherungsmathematik und 
-technik ermittelt. Es können auch Schwankungen der Verbraucherpreise gemäß 
dem Verbraucherpreis-Index VPI 2010, bzw. bei dessen Entfall (Auflassung) dem 
entsprechenden Nachfolgeindex herangezogen werden.

2.  Ergibt eine Neukalkulation im Vergleich zum Vorjahr einen um mindestens 5 % 
vom bisherigen Tarifbeitrag abweichenden Wert, so ist der Versicherer berech-
tigt, den Beitrag je Tarif um den Differenzbetrag zu erhöhen bzw. verpflichtet, 
ihn um die Differenz zu senken. Der Versicherer kann den Beitrag je Tarif einmal 
pro Versicherungsjahr ändern.

3.  Die Beitragsanpassung wird dem VN mindestens ein Monat vor dem Wirksam-
werden der Anpassung mitgeteilt.

4.  Bei Erhöhung des Beitrags ohne gleichzeitige Erhöhung des Versicherungs-
schutzes kann der VN den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung über die Beitragsanpassung kündigen.

5.  Bei der Beitragserhöhung können Gruppen von VN, bei denen gemeinsame 
Merkmale gegeben sind, aus der bisherigen Bestandsgruppe genommen werden. 

§ 12 Obliegenheiten 
1.  Maßnahmen zur Vermeidung von Krankheiten und Unfällen:
  Sie müssen alle möglichen und Ihnen zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um 

Krankheiten und Unfälle des versicherten Tiers zu vermeiden. 
2.  Vor Eintritt des Versicherungsfalls:
2.1  In den Tarifen des „OP-Kostenschutz und Tierkrankenschutz“ sowie in dem Tarif 

„Haftpflichtschutz 24“ hat der VN bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer 
in Textform (per Brief oder E-Mail) gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen.

2.2  „OP-Kostenschutz 24“ hat der VN zur tierärztlichen Behandlung/Operation im 
Versicherungsfall ausschließlich einen vom Versicherer benannten und vom VN 
bei Online-Antragstellung ausgewählten Tierarzt aufzusuchen. Die vom Versi-
cherer benannten Tierärzte sind bei Antragstellung online auf der Internetseite 
des Versicherers unter www.agila.de auswählbar.

3.  Bei und/oder nach Eintritt des Versicherungsfalls:
3.1  Der VN hat dem Versicherer einen Versicherungsfall unverzüglich, spätestens 

innerhalb 1 Monats nach Eintritt in Textform anzuzeigen. Versicherungsfälle sind 
diejenigen Ereignisse, die Ansprüche gegen den VN nach sich ziehen könnten, 
auch wenn noch keine Schadenersatzforderungen erhoben worden sind. In den 
Tarifen der „Haustier-Krankenversicherung“ hat der VN zudem die Original-
rechnungen des Tierarztes für Behandlungen des versicherten Tieres innerhalb 
des Versicherungsjahres unverzüglich, spätestens innerhalb 1 Monats nach Ende 
dieses jeweiligen Versicherungsjahres, an den Versicherer zu übermitteln.

3.2  Für die Tarife der „Tierhalter-Haftpflichtversicherung“ gilt, dass der VN beson-
ders gefahrdrohende Umstände, aus denen Haftpflichtansprüche entstehen 
können, auf Verlangen des Versicherers innerhalb einer angemessenen Frist zu 
beseitigen hat, soweit der Versicherer dies billigerweise verlangen kann. Ein Um-
stand, welcher zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders 
gefahrdrohend.

3.3  In den Tarifen der „Haustier-Krankenversicherung“ gibt der VN dem Versiche-
rer auf Verlangen die Gelegenheit, Feststellungen über Grund und Höhe der 
Kosten zu treffen und wird hierzu alle erforderlichen Mitwirkungshandlungen 
vornehmen, soweit diese billigerweise vom Versicherer verlangt werden können. 
Der VN ermächtigt die behandelnden Tierärzte alle erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit, die erforderlichen Auskünfte/
Unterlagen selbst beizubringen.

3.4  Der VN hat Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit 
für ihn zumut bar, zu befolgen. 

4.  Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung
Vor Eintritt des Versicherungsfalls:
4.1  Verletzt der VN vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor 

Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so 
kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen. Besteht die Obliegenheitsverletzung im Unterbleiben einer Anzeige 
eines Umstandes, der für die Übernahme der Gefahr erheblich ist, kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, wenn die Verschweigung arglistig erfolgt 
ist. Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der VN nachweist, dass er die 
Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

Bei und/oder nach Eintritt des Versicherungsfalls:
4.2  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Eintritt des Versi-

cherungsfalls grob fahrlässig oder vorsätzlich, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei.

4.3  Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt 
auch, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz 
verletzt hat, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die 
Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leis-
tungspflicht des Versicherers bedeutsam sind. In diesem Fall bleibt der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat.

§ 13 Schlussbestimmungen
1.  Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versiche-

rungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt 
anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 
Europäischen Union oder der Bundesrepublik Österreich entgegenstehen.

2.  Soweit nicht in den Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen 
Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Mündliche 
Nebenabreden bestehen nicht.

3.  Sämtliche Anzeigen und Erklärungen des VN sind – soweit nicht gesondert gere-
gelt – in Textform (per Brief oder E-Mail) an den Versicherer zu richten.

4.  Die Ansprüche aus dem Vertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung ist nach 
Anmeldung eines Anspruchs bis zum Zugang der Entscheidung des Versicherers 
in Textform (per Brief oder E-Mail) gehemmt.

5.  Klagen gegen den Versicherer sind am Gericht seines Sitzes, gegen den VN an 
dessen Wohnsitz, zu erheben. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder 
der Versicherungsvermittlung ist auch das Gericht am Wohnsitz des Versiche-
rungsagenten zuständig. 

6.  Es gilt österreichisches Recht.

Besondere Bedingungen
In den Tarifen „Haftpflichtschutz“ und „Haftpflichtschutz Exklusiv“ gilt für die 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung: 
Abweichend zu § 3 AHKV Nr. 1 sind Haftpflichtansprüche aus dem Einsatz des 
versicherten Hundes bei der Jagd mitversichert.
In dem Tarif „Haftpflichtschutz Exklusiv“ gilt für die Tierhalter-Haftpflicht- 
Versicherung:
Abweichend zu § 3 AHKV Nr. 4 sind Haftpflichtansprüche durch ungewollten Deck-
akt mitversichert. Ausgeschlossen sind aus dem ungewollten Deckakt resultierende 
Folgeschäden.
In den Tarifen „Haftpflichtschutz“ und „Haftpflichtschutz Exklusiv“ gilt für die 
Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung: 
Abweichend zu § 3 AHKV Nr. 5 sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen, die der Versicherungsnehmer oder versicherte Personen gemietet, geleast 
oder gepachtet haben (Mietsachschäden), bis zur vereinbarten Höhe versichert.
In den Tarifen „Haftpflichtschutz“ und „Haftpflichtschutz Exklusiv“ gilt für die 
Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung: 
Abweichend zu § 3 AHKV Nr. 8 sind Haftpflichtansprüche des nichtgewerblichen 
Hüters gegen den Versicherungsnehmer mitversichert.
Im „Haftpflichtschutz Tarif 991“ gilt für die Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung:
Abweichend zu § 3 AHKV Nr. 5 sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden an 
fremden Sachen, die der Versicherungsnehmer oder versicherte Personen gemietet, 
geleast oder gepachtet haben (Mietsachschäden), bis zur vereinbarten Höhe ver-
sichert. Abweichend zu § 3 AHKV Nr. 8 sind Eigenschäden des nichtgewerblichen 
Hüters des versicherten Tieres versichert.
Im „Haftpflicht Tarif 9390“ gilt für die Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung:
Abweichend zu § 3 AHKV Nr. 5 sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden an 
fremden Sachen die der Versicherungsnehmer oder versicherte Personen gemietet 
hat, bis zur vereinbarten Höhe versichert. Schäden an geleasten oder gepachteten 
Sachen sind nicht versichert.
In dem Tarif „Tierkrankenschutz Exklusiv“ gilt für die Tierkrankenschutz- Versicherung:
Abweichend zu § 10 AHKV Nr. 3 sind Kastration und Sterilisation mitversichert.
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